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Baudirektion
Kanton Zürich ARV/J332!2000

VERFÜGUNG

vom 18. Oktober 2000

Oberengstringen. Nutzungsplanung (Zonenpian, Änderung)

Genehmigung ( 2 lit. b PBG)

Mit RRB Nr. 365/1995 wurde die Nutzungsplanung der Gemeinde Oberengstringcn ge
nehmigt. Am 29. Mai 2000 beschloss die Gemeindeversammlung Oberengstringen eine
Änderung des Zonenpianes. Gegen diesen Beschluss wurde gemäss Rechtskraftbescheini
gungen der Kanzlei der Baurekurskommissionen vom 14. September 2000 und des Be
zirksrates Dietikon vom 14. September 2000 kein Rechtsmittel eingelegt. Mit Schreiben
vom 4. September 2000 ersucht der Gemeinderat Obcrengstringen um Genehmigung der
Vorlage.

Die Zonenplaniinderung umfasst die Umzonung des Grundstückes Kat.-Nr. 1839 im Ebrist
von der Freihaltezone in die angrenzende Gewerbezone. Die Arrondierung der Gewerbe-
zone liegt als untergeordnete Abweichung gemäss § 16 PBG im Anordnungsspielraum.

Die Vorlage ist rechtmässig, zweckmässig und angemessen ( 5 PBG).

Die Baudirektion v e r f ü g t

1. Die von der Gemeindeversammlung Obercngstringcn am 29. Mai 2000 festgesetzte
Änderung des Zonenpianes wird genehmigt.

II. Die Gemeinde Oberengstringen wird eingeladen, Dispositiv Ziffer 1 gemäss § 6 und
89 PBG öffentlich bekannt zu machen.
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ffl. Mitteilung an den Gemeinderat Obercngstringen (unter Beilage von drei Dossiers),

an die Kanzlei der Baurekurskommissionen, an das Verwaltungsgericht und an das

Tiefbauamt, Planverwaltung, (unter Beilage von je einem Dossier) sowie an das Amt

fiir Raumordnung und Vermessung (unter Beilage von zwei Dossiers).

Zürich den 18. Oktober 2000 ARV Amt für
Rumordiung und Vermessung

001713/OculZst Fur den Auszug:


